
60 6. Abschnitt

Nötigung zu einer Amtshandlung.
§ H4

(1) Wer es unternimmt, durch Gewalt oder Drohung 
eine Behörde oder einen Beamten zur Vornahme oder 
Unterlassung einer Amtshandlung zu nötigen, wird mit 
Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe ein.

Amu.: Vgl. Vorbcm. zu § 331.

Aufruhr.
§ 115

(1) Wer an einer öffentlichen; Zusammenrottung, bei 
welcher eine der in den §§ 113 und 114 bezeichneten Hand
lungen mit vereinten Kräften begangen wird, teilnimmt, 
wird wegen Aufruhrs mit Gefängnis nicht unter sechs 
Monaten bestraft.

(2) Die Rädelsführer, sowie diejenigen Aufrührer, 
welche eine der in den §§ 113 und 114 bezeichneten Hand
lungen begehen, werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jah
ren bestraft; auch kann auf Zulässigkeit von Polizeiauf
sicht erkannt werden. Sind mildernde Umstände vor
handen, so tritt Gefängnisstrafe nicht unter sechs Mo
naten ein.

Auflauf.
§ 116

(1) Wird eine auf öffentlichen Wegen, Straßen oder 
Plätzen versammelte Menschenmenge von dem zuständi
gen Beamten oder Befehlshaber der bewaffneten Macht auf
gefordert, sich zu entfernen, so wird jeder der Versammel
ten, welcher nach der dritten Aufforderung sich nicht ent
fernt, wegen Auflaufs mit Gefängnis bis zu drei Monaten 
oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ist bei einem Auflaufe gegen die Beamten oder die
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